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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

KStG 1988 §19;

1. KStG 1988 § 19 heute

2. KStG 1988 § 19 gültig ab 31.12.2005 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 161/2005

3. KStG 1988 § 19 gültig von 30.07.1988 bis 30.12.2005

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2011/13/0009 Besprechung in: RdW

5/2015, S 327-330;

Rechtssatz

§ 19 KStG 1988 sieht für die Au@ösung und Abwicklung (Liquidation) von unter § 7 Abs. 3 KStG fallenden

Körperschaften Sonderregelungen zur Ermittlung des Liquidationsgewinnes vor. Liquidationsgewinn ist nach § 19 Abs.

2 KStG 1988 der im Zeitraum der Abwicklung erzielte Gewinn, der sich aus der Gegenüberstellung des Abwicklungs-

Endvermögens (vgl. § 19 Abs. 4 leg. cit.) und des Abwicklungs-Anfangsvermögens (vgl. § 19 Abs. 5 leg. cit.) ergibt. Vor

allem gilt nach § 19 Abs. 3 KStG 1988 ein besonderer (grundsätzlich mit höchstens drei Jahren befristeter)

Besteuerungszeitraum, der vom Schluss des der Auflösung vorangegangenen Wirtschaftsjahres bis zur Beendigung der

Abwicklung reicht (vgl. Doralt/Ruppe, Steuerrecht, I11, Tz 1029, sowie - auch zur Frage des anzuwendenden

Steuersatzes auf den Liquidationsgewinn - das hg. Erkenntnis vom 20. März 2013, 2009/13/0101). Diese Besonderheit

hat u.a. den EGekt, dass im Rahmen der Liquidation (idR der "Versilberung" des gesamten Vermögens im Zuge des

Abwicklungsverfahrens; vgl. z.B. Hristov in Lang/Schuch/Staringer, KStG, § 19 Rz 5) verwirklichte Verluste und Gewinne

miteinander ausgeglichen werden können. Damit kann sich bei einem für die Abwicklung nötigen längeren Zeitraum

auch die Möglichkeit eines Verlustrücktrages ergeben, die ansonsten im Steuerrecht nicht besteht (vgl. z.B. Schneider

in Achatz/Kirchmayr, KStG § 19 Tz 140).Paragraph 19, KStG 1988 sieht für die Au@ösung und Abwicklung (Liquidation)

von unter Paragraph 7, Absatz 3, KStG fallenden Körperschaften Sonderregelungen zur Ermittlung des

Liquidationsgewinnes vor. Liquidationsgewinn ist nach Paragraph 19, Absatz 2, KStG 1988 der im Zeitraum der

Abwicklung erzielte Gewinn, der sich aus der Gegenüberstellung des Abwicklungs-Endvermögens vergleiche Paragraph

19, Absatz 4, leg. cit.) und des Abwicklungs-Anfangsvermögens vergleiche Paragraph 19, Absatz 5, leg. cit.) ergibt. Vor

allem gilt nach Paragraph 19, Absatz 3, KStG 1988 ein besonderer (grundsätzlich mit höchstens drei Jahren befristeter)

Besteuerungszeitraum, der vom Schluss des der Auflösung vorangegangenen Wirtschaftsjahres bis zur Beendigung der

Abwicklung reicht vergleiche Doralt/Ruppe, Steuerrecht, I11, Tz 1029, sowie - auch zur Frage des anzuwendenden

Steuersatzes auf den Liquidationsgewinn - das hg. Erkenntnis vom 20. März 2013, 2009/13/0101). Diese Besonderheit

hat u.a. den EGekt, dass im Rahmen der Liquidation (idR der "Versilberung" des gesamten Vermögens im Zuge des

Abwicklungsverfahrens; vergleiche z.B. Hristov in Lang/Schuch/Staringer, KStG, Paragraph 19, Rz 5) verwirklichte

Verluste und Gewinne miteinander ausgeglichen werden können. Damit kann sich bei einem für die Abwicklung

nötigen längeren Zeitraum auch die Möglichkeit eines Verlustrücktrages ergeben, die ansonsten im Steuerrecht nicht

besteht vergleiche z.B. Schneider in Achatz/Kirchmayr, KStG Paragraph 19, Tz 140).
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